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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Beitragssatz Beitragssatz 
§ 14f. (1) und (2) … § 14f. (1) und (2) … 

 IKT 01.07.2022 
 (2a) Abweichend von Abs. 2 Z 1 beläuft sich die Leistung des/der 

Pflichtversicherten auf 
  1. 3,4%, sofern die Beitragsgrundlage einen Betrag von 1 100 Euro nicht 

übersteigt, 
  2. 3,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 100 Euro bis zu 1 800 Euro 

beträgt, 
  3. 4,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 800 Euro bis zu 1 900 Euro 

beträgt, 
  4. 4,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 900 Euro bis zu 2 000 Euro 

beträgt, 
  5. 4,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 000 Euro bis zu 2 100 Euro 

beträgt, 
  6. 5,2%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 100 Euro bis zu 2 200 Euro 

beträgt, 
  7. 5,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 200 Euro bis zu 2 300 Euro 

beträgt, 
  8. 6,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 300 Euro bis zu 2 400 Euro 

beträgt, 
  9. 6,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 400 Euro bis zu 2 500 Euro 

beträgt, 
 der Beitragsgrundlage. Zusätzlich zur Leistung des Bundes nach Abs. 2 Z 2 ist 

durch diesen die jeweilige Differenz zwischen 6,8% und der Leistung des/der 
Pflichtversicherten nach den Z 1 bis 9 aufzubringen. Diese ist dem 
Versicherungsträger vom Bund monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
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Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. Für die 
Ermittlung des Prozentsatzes der Leistung des/der Pflichtversicherten ist § 35b 
nicht anzuwenden. 

 IKT 01.01.2023 
 (2a) Abweichend von Abs. 2 Z 1 beläuft sich die Leistung des/der 

Pflichtversicherten auf 
  1. 5,1%, sofern die Beitragsgrundlage einen Betrag von 1 100 Euro nicht 

übersteigt, 
  2. 5,3%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 100 Euro bis zu 1 800 Euro 

beträgt, 
  3. 5,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 800 Euro bis zu 1 900 Euro 

beträgt, 
  4. 5,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 900 Euro bis zu 2 000 Euro 

beträgt, 
  5. 5,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 000 Euro bis zu 2 100 Euro 

beträgt, 
  6. 6,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 100 Euro bis zu 2 200 Euro 

beträgt, 
  7. 6,2%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 200 Euro bis zu 2 300 Euro 

beträgt, 
  8. 6,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 300 Euro bis zu 2 400 Euro 

beträgt, 
  9. 6,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 400 Euro bis zu 2 500 Euro 

beträgt, 
 der Beitragsgrundlage. Zusätzlich zur Leistung des Bundes nach Abs. 2 Z 2 ist 

durch diesen die jeweilige Differenz zwischen 6,8% und der Leistung des/der 
Pflichtversicherten nach den Z 1 bis 9 aufzubringen. Diese ist dem 
Versicherungsträger vom Bund monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. Für die 
Ermittlung des Prozentsatzes der Leistung des/der Pflichtversicherten ist § 35b 
nicht anzuwenden. 

Beiträge zur Pflichtversicherung Beiträge zur Pflichtversicherung 
§ 27. (1) und (1a) … § 27. (1) und (1a) … 
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 IKT 01.07.2022 
 (1b) Abweichend von Abs. 1a Z 1 beläuft sich die Leistung des/der 

Pflichtversicherten auf 
  1. 3,4%, sofern die Beitragsgrundlage einen Betrag von 1 100 Euro nicht 

übersteigt, 
  2. 3,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 100 Euro bis zu 1 800 Euro 

beträgt, 
  3. 4,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 800 Euro bis zu 1 900 Euro 

beträgt, 
  4. 4,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 900 Euro bis zu 2 000 Euro 

beträgt, 
  5. 4,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 000 Euro bis zu 2 100 Euro 

beträgt, 
  6. 5,2%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 100 Euro bis zu 2 200 Euro 

beträgt, 
  7. 5,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 200 Euro bis zu 2 300 Euro 

beträgt, 
  8. 6,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 300 Euro bis zu 2 400 Euro 

beträgt, 
  9. 6,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 400 Euro bis zu 2 500 Euro 

beträgt, 
 der Beitragsgrundlage. Zusätzlich zur Leistung des Bundes nach Abs. 1a Z 2 ist 

durch diesen die jeweilige Differenz zwischen 6,8% und der Leistung des/der 
Pflichtversicherten nach den Z 1 bis 9 aufzubringen. Diese ist dem 
Versicherungsträger vom Bund monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. Für die 
Ermittlung des Prozentsatzes der Leistung des/der Pflichtversicherten ist § 35b 
nicht anzuwenden. 

 IKT 01.01.2023 
 (1b) Abweichend von Abs. 1a Z 1 beläuft sich die Leistung des/der 

Pflichtversicherten auf 
  1. 5,1%, sofern die Beitragsgrundlage einen Betrag von 1 100 Euro nicht 

übersteigt, 
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  2. 5,3%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 100 Euro bis zu 1 800 Euro 

beträgt, 
  3. 5,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 800 Euro bis zu 1 900 Euro 

beträgt, 
  4. 5,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 900 Euro bis zu 2 000 Euro 

beträgt, 
  5. 5,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 000 Euro bis zu 2 100 Euro 

beträgt, 
  6. 6,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 100 Euro bis zu 2 200 Euro 

beträgt, 
  7. 6,2%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 200 Euro bis zu 2 300 Euro 

beträgt, 
  8. 6,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 300 Euro bis zu 2 400 Euro 

beträgt, 
  9. 6,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 400 Euro bis zu 2 500 Euro 

beträgt, 
 der Beitragsgrundlage. Zusätzlich zur Leistung des Bundes nach Abs. 1a Z 2 ist 

durch diesen die jeweilige Differenz zwischen 6,8% und der Leistung des/der 
Pflichtversicherten nach den Z 1 bis 9 aufzubringen. Diese ist dem 
Versicherungsträger vom Bund monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. Für die 
Ermittlung des Prozentsatzes der Leistung des/der Pflichtversicherten ist § 35b 
nicht anzuwenden. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
Beiträge zur Weiterversicherung in der Krankenversicherung Beiträge zur Weiterversicherung in der Krankenversicherung 

§ 30. (1) bis (3) … § 30. (1) bis (3) … 
(4) Die Weiterversicherten haben für die Dauer der Versicherung einen 

Beitrag zu entrichten, der mit dem für die Pflichtversicherten geltenden 
Beitragssatz zu bemessen ist. 

(4) Die Weiterversicherten haben für die Dauer der Versicherung einen 
Beitrag zu entrichten, der mit dem für die Pflichtversicherten geltenden 
Beitragssatz zu bemessen ist. Bei der Ermittlung des Beitragssatzes ist § 27 Abs. 1b 
nicht anzuwenden. 

 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2022 
 § 394. Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 in 

Kraft: 
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  1. mit 1. Juli 2022 die §§ 14f Abs. 2a in der Fassung der Z 1, 27 Abs. 1b in 

der Fassung der Z 3 und 30 Abs. 4 letzter Satz; 
  2. mit 1. Jänner 2023 §§ 14f Abs. 2a in der Fassung der Z 2 sowie 27 Abs. 1b 

in der Fassung der Z 4. 

Artikel 2 
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

§ 24. (1) … § 24. (1) … 

 IKT 01.07.2022 
 (1a) Abweichend von Abs. 1 Z 1 beläuft sich die Leistung des/der 

Pflichtversicherten auf 
  1. 3,4%, sofern die Beitragsgrundlage einen Betrag von 1 100 Euro nicht 

übersteigt, 
  2. 3,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 100 Euro bis zu 1 800 Euro 

beträgt, 
  3. 4,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 800 Euro bis zu 1 900 Euro 

beträgt, 
  4. 4,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 900 Euro bis zu 2 000 Euro 

beträgt, 
  5. 4,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 000 Euro bis zu 2 100 Euro 

beträgt, 
  6. 5,2%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 100 Euro bis zu 2 200 Euro 

beträgt, 
  7. 5,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 200 Euro bis zu 2 300 Euro 

beträgt, 
  8. 6,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 300 Euro bis zu 2 400 Euro 

beträgt, 
  9. 6,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 400 Euro bis zu 2 500 Euro 

beträgt, 
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 der Beitragsgrundlage. Zusätzlich zur Leistung des Bundes nach Abs. 1 Z 2 ist 

durch diesen die jeweilige Differenz zwischen 6,8% und der Leistung des/der 
Pflichtversicherten nach den Z 1 bis 9 aufzubringen. Diese ist dem 
Versicherungsträger vom Bund monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. Für die 
Ermittlung des Prozentsatzes der Leistung des/der Pflichtversicherten ist § 33b 
nicht anzuwenden. 

 IKT 01.01.2023 
 (1a) Abweichend von Abs. 1 Z 1 beläuft sich die Leistung des/der 

Pflichtversicherten auf 
  1. 5,1%, sofern die Beitragsgrundlage einen Betrag von 1 100 Euro nicht 

übersteigt, 
  2. 5,3%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 100 Euro bis zu 1 800 Euro 

beträgt, 
  3. 5,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 800 Euro bis zu 1 900 Euro 

beträgt, 
  4. 5,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 1 900 Euro bis zu 2 000 Euro 

beträgt, 
  5. 5,8%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 000 Euro bis zu 2 100 Euro 

beträgt, 
  6. 6,0%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 100 Euro bis zu 2 200 Euro 

beträgt, 
  7. 6,2%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 200 Euro bis zu 2 300 Euro 

beträgt, 
  8. 6,4%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 300 Euro bis zu 2 400 Euro 

beträgt, 
  9. 6,6%, sofern die Beitragsgrundlage über 2 400 Euro bis zu 2 500 Euro 

beträgt, 
 der Beitragsgrundlage. Zusätzlich zur Leistung des Bundes nach Abs. 1 Z 2 ist 

durch diesen die jeweilige Differenz zwischen 6,8% und der Leistung des/der 
Pflichtversicherten nach den Z 1 bis 9 aufzubringen. Diese ist dem 
Versicherungsträger vom Bund monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. Für die 
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Ermittlung des Prozentsatzes der Leistung des/der Pflichtversicherten ist § 33b 
nicht anzuwenden. 

(2) … (2) … 
(3) Für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicherten, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, ist die Hälfte des sich gemäß Abs. 1 Z 1 bzw. gemäß 
Abs. 2 Z 1 ergebenden Beitrages zu leisten. Die Leistung des Bundes für die nach 
diesem Absatz in der Krankenversicherung Pflichtversicherten beträgt 0,85 % der 
Beitragsgrundlage. Der Prozentsatz nach Abs. 2 Z 2 ist diesfalls so zu erhöhen, 
dass insgesamt 22,8 % erreicht werden. 

(3) Für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicherten, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, ist die Hälfte des sich gemäß Abs. 1 Z 1, Abs. 1a bzw. 
gemäß Abs. 2 Z 1 ergebenden Beitrages zu leisten. Die Leistung des Bundes für 
die nach diesem Absatz in der Krankenversicherung Pflichtversicherten beträgt 
0,85 % der Beitragsgrundlage. Der Prozentsatz nach Abs. 2 Z 2 ist diesfalls so zu 
erhöhen, dass insgesamt 22,8 % erreicht werden. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
Beiträge zur Weiterversicherung in der Krankenversicherung Beiträge zur Weiterversicherung in der Krankenversicherung 

§ 27. (1) bis (3) … § 27. (1) bis (3) … 
(4) Die Weiterversicherten haben einen Beitrag zu entrichten, der mit dem für 

die Pflichtversicherten geltenden Beitragssatz zu bemessen ist. 
(4) Die Weiterversicherten haben einen Beitrag zu entrichten, der mit dem für 

die Pflichtversicherten geltenden Beitragssatz zu bemessen ist. Bei der Ermittlung 
des Beitragssatzes ist § 24 Abs. 1a nicht anzuwenden. 

 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2022 
 § 388. Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 in 

Kraft: 
  1. mit 1. Juli 2022 die §§ 24 Abs. 1a in der Fassung der Z 1, Abs. 3 erster 

Satz und 27 Abs. 4 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2022 

  2. mit 1. Jänner 2023 § 24 Abs. 1a in der Fassung der Z 2. 
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